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Struktur
Bund Inhalt

1. Bund Überregional
 Front / Seite 2 / Tagesthema / Schweiz / Ausland / Digital /
 Wirtschaft / Markt
2. Bund Kantone
 Persönlich / Kantone / Luzern (Split Zug) / Obwalden/Nidwalden /
 Uri/Schwyz / Kultur / Wetter
3. Bund Sport
 Sport / Arena / Unterhaltung / TV/Radio / Schauplatz
4. Bund Piazza
 Piazza / Lebensart / Unterwegs / Zippy / Wissen

SAPHIR Das Magazin für das Schöne und das Gute
 Erscheint 2x jährlich im Frühling und Herbst im Tabloidformat

PIÙ Das Magazin zum Lucerne Festival
 Erscheint 1x jährlich im Juni im Tabloidformat

Konzept
Die Zentralschweiz am Sonntag ist die Sonntagsausgabe der Luzerner Zeitung mit ihren 
Regionalausgaben (Zuger Zeitung, Nidwaldner Zeitung, Obwaldner Zeitung und Urner 
Zeitung) und versteht sich als führende publizistische Stimme der Zentralschweiz mit 
schweizerischer Bedeutung. Sie setzt sich für die regionalspezifischen kulturellen und 
politischen Werte dieser Region ein und hat Platz für unterschiedliche Meinungen. Die 
Zentralschweiz am Sonntag macht auch das Leben ausserhalb von Politik, Wirtschaft 
und Kultur zum Thema, indem sie konkrete Lebenshilfe bietet.
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Moderatorin Susanne Wille spricht  
über Frauen im Journalismus   39

«Hier spielt meine  
persönliche politische  
Meinung keine Rolle.»

Interview Regina Grüter
regina.grueter@luzernerzeitung.ch

Pirmin Bossart, normalerwei-
se stellst du die Fragen. Wie 
ist es, selber interviewt zu 
werden?
Es ist wahrscheinlich einfacher, 
jemand anderen über dessen Le-
ben auszufragen. Schlussendlich 
kann man wenig sagen, muss sich 
auf bestimmte Aussagen kon-
zentrieren. Das ist schon sehr 
schwierig. Es macht Spass, auf 
die Gegenseite zu wechseln, ist 
aber herausfordernd.

«Luzerns Kulturjournalist 
Nummer 1» hat dich «zen-
tralplus» kürzlich genannt. 
Macht das Freude?
Wenn man selber schreibt, weiss 
man, dass man immer ein biss-
chen übertreibt, um die Sache auf 
den Punkt zu bringen. Deshalb 
geniesse ich das mit der nötigen 
Vorsicht. Doch ich sehe es als 
schönes Feedback: Vielleicht 
habe ich das alles nicht nur für 
mich gemacht, sondern es hat 
auch anderen etwas bedeutet.

«Trip 77» ist ein Reisebericht 
in Tagebuchform über deinen 
7-monatigen Trip durch Asi-
en. Da warst du 21 Jahre alt. 
Es ist deine erste eigenstän-
dige Publikation. Wieso jetzt? 
Wieso diese Geschichte?
Patrick Hegglin und Pablo Haller 
vom Luzerner Verlag Der Kolla-
boratör haben mich gefragt, ob 
ich nicht mal etwas von meinen 
Reisetagebüchern. Darum ist so 
ein «komisches» Tagebuch jetzt 
quasi mein erstes Teil. Ich hatte 
keinen Roman in der Schublade.

Du wirst im Juni 60. Kannst 
du immer noch hinter dem 
stehen, was du vor fast 40 
Jahren geschrieben hast?
Auf meiner Reise bin ich in eine 
komplett andere Welt einge-
taucht und habe das unterwegs 

mehr oder weniger 1:1 in einer 
Sprache und Form notiert, der 
ich bis heute treu geblieben bin. 
Diese Zeit hat mich sehr geprägt.

Es scheint, du hast dich kaum 
verändert, wenn man das so 
liest – nicht nur vom Schreib-
stil her.
Das hat etwas. Wie ich die Din-
ge betrachte, beobachte und 
wahrnehme, ist im Wesentli-
chen gleich geblieben: Dass ich 
Dinge auf mich wirken lasse und 
mich an dem erfreue, was gerade 
ist, und versuche, sie irgendwie 
einzuordnen. Die Grundhaltung 
zum Leben – obwohl ich viel er-
lebt habe und viel passiert ist – hat 
sich wahrscheinlich wirklich nicht 
wesentlich verändert. Doch hat 
es natürlich Erlebnisse im Buch, 
an die ich heute vorsichtiger he-
rangehen und die ich mehr hin-
terfragen würde. Ob ich diese 
persönliche Reise in Buchform 
rausbringen soll, habe ich mir 
lange überlegt.

Was gab den Ausschlag?
Reisen hat heute eine grosse 
gesellschaftliche Bedeutung be-
kommen, aber auch eine grosse 
Belanglosigkeit. Das war früher 
ganz anders, und in diesem Sinn 
ist das Buch ein Zeitdokument: 
Es zeigt, was sich seither verän-
dert hat.

Du sagst, die sozialen Medien 
würden es heute gar nicht 
mehr zulassen, dass jemand 
richtig weg ist. Was du damit?
Ich mag das Internet und auch 
die Neuen Medien. Diese Errun-
genschaften sind da, aber für das 
Reisen, was es für mich verkör-
pert, bedeuten sie eine Einbusse 
an Erlebnisfähigkeit. Auf Reisen 
sein und immer sofort das neuste 
Foto in die Welt hinausschicken, 
das ist mir zuwider. Den Thrill des 
wirklich Wegseins gibt es heute 
nicht mehr, im Sinne von auf sich 
alleine gestellt zu sein und nicht 
zu wissen, was zu Hause abläuft. 
Überall sind Internetcafés, alle 

schauen Fussball und Filme – in 
Bangkok ist es wie daheim, die 
verlassenste in Laos hat WiFi.

Wie würdest du deine 
Weltsicht in ein paar Sätzen 
umschreiben?
Erstens: Neugier. Für mich ist 
nichts selbstverständlich. Zwei-
tens: Nicht vorschnell Urteile 
fällen. Zuerst die Dinge einfach 
mal für sich stehen lassen, darü-
ber lesen, sie auf sich wirken las-
sen. Also eine gewisse Offenheit 
den Dingen und den Menschen 
gegenüber behalten – auch zu 
seltsamen Sachen. Mich interes-
siert sehr vieles, und ich versu-
che, mich nicht allzu wichtig zu 
nehmen. Obwohl das jetzt gera-
de ein völliger Widerspruch ist 
(schmunzelt). Das Leben ist für 
mich immer noch ein Geheimnis. 
Und auch die Natur ist extrem 
wichtig für mich.

Die 1970er-Jahre waren die 
Zeit der Drogenexperimen-

te, die Zeit der Hippies und 
der Suche nach «spiritueller 
Erleuchtung». Zeigt sich 
deshalb in deiner Arbeit als 
Journalist die Affinität zu 
spirituellen Themen?
Das Spirituelle hat mich immer 
schon interessiert. Als Jugendli-
cher habe ich Bücher über den 
Buddhismus gelesen – ausschlag-
gebend war Jack Kerouacs «The 
Dharma Bums». Die östlichen 
Religionen und ihre Philosophie 
waren zur Hippie-Zeit sehr aktu-
ell. Das Lebensgefühl – Bücher 
und Musik – lag in der Luft. Auf 
meiner Reise konnte ich dort 
andocken und habe vieles gefun-
den, was mir das Leben auf eine 
gute Art erklärt hat.

Du bist in Schötz aufgewach-
sen und sehr katholisch 
erzogen worden.
Ja. Die östliche Philosophie hat 
eine zusätzliche Dimension er-
öffnet, die ich im Katholizismus 
nicht gefunden hatte. Ich achte 
die volkskulturellen Ausprägun-
gen des Katholizismus und bin 
auch geprägt davon. Aber das 
Monotheistische sowie der gan-
ze päpstlich-kirchliche Überbau 
sind mir bis heute fremd geblie-
ben. Die östliche Philosophie 
– Taoismus, Buddhismus – hat 
mein Verständnis der Welt stark 
geprägt. Ich bin heute noch dran, 
lese Bücher darüber, mache 
Zen-Meditation.

Also bist du nicht der Drogen 
wegen nach Asien gegangen?
Nein, auch wenn das in der Luft

Kulturjournalist Pirmin Bossart, fotografiert bei sich zu Hause in Luzern, liebt Bücher und Schallplatten. Ansonsten versucht er, mit möglichst wenig materiellen Gütern auszukommen.    Foto: Eveline Beerkircher

«Ich wollte immer 
das Andere»

Literatur Pirmin Bossart (59) hat ein Herz für die Subkultur. 
Diese Affinität hatte ihn schon früh zu einer Asienreise bewogen. 

Darüber hat er vierzig Jahre später ein Buch veröffentlicht.

Zur Person 

Pirmin Bossart, geboren 1956 in 
Schötz LU, ist freischaffender 
Journalist und Texter und seit 
über 30 Jahren in vielen Medien 
präsent. Der studierte Geograf 
hat auch an zahlreichen Buch-
publikationen mitgearbeitet. Mit 
«Trip 77 – Unterwegs in Asien» 
hat Bossart nun sein erstes eige-
nes Werk veröffentlicht – ein auf 
Tagebucheinträgen beruhender 
Bericht seiner siebenmonatigen 
Reise durch den asiatischen Konti-
nent im Jahre 1977. Pirmin Bossart 
lebt mit seiner Partnerin in Luzern.
 

Fortsetzung auf Seite 15 
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Des Schwingers  
Bekleidung
Schwingen Dürften Schwinger mit Hawaii- 
Hemd und Wanderschuhen antreten?  
Wo werden die Zwilchhosen hergestellt und  
warum treten einige mit Ohrenschutz an?  
Die Bekleidung der Athleten im Überblick.

Claudio Zanini
claudio.zanini@luzernerzeitung.ch

Ohrenschutz
Etwa 8 Prozent der Aktivschwinger 
würden mit Ohrenschutz antreten, sagt 
der technische Leiter des Eidgenös-
sischen Schwingerverbands, Samuel 
Feller. Bekannteste «Ohrenschützer» 
sind etwa der Ostschweizer Unspun-
nen-Sieger von 2011, Daniel Bösch, 
oder der Giswiler Benji von Ah. Auch 
der Ennetbürger Martin Zimmermann, 
unser Modell (im Bild) und Sieger des 
Ob-/Nidwaldners 2014, schwingt nur 
mit Ohrenschutz. Vor vier Jahren zog 
er sich ein Hämatom an der Ohrmu-
schel zu, was im Volksmund Blumen-
kohl- oder Ringerohr genannt wird. 
Nach der Operation trat er nur noch 
mit Schutz an. «Das ist der häufigste 
Grund für das Tragen eines Schutzes. 
Vielen bleibt nach einer Verletzung 
fast nichts anderes übrig», sagt Feller. 
Wichtig sei, dass vom Schutz keine 
Gefahr für den Kontrahenten ausgeht.

Zwilchhose
Dass sie es aushalten, wenn die kräftigsten Schweizer 
an ihnen reissen, dafür ist vor allem Paul Eggimann 
verantwortlich. Der 60-jährige Berner aus Grünen 
stellt in seiner Sattlerei fast alle Zwilchhosen des 
Landes her. Für das Eidgenössische liefert er jeweils 
neue Hosen, damit sämtliche Athleten gleiche 
Voraussetzungen haben. Eggimann produziert rund 
200 Stück im Jahr. Dafür benutzt er den gröbsten 
Leinenstoff, den sogenannten Zwilch. «An den 
neuralgischen Punkten ist die Hose verstärkt. Sonst 
ist sie einlagig», erklärt der Sattler. Drei Grössen gibt 
es an den Schwingfesten: 0 – die Übergrösse, «diese 
benötigt etwa ein Christian Stucki». Grösse 1 benutzt 
Matthias Sempach (100–120 kg), und Grösse 2 ist für 
Schwinger zwischen 90 und 100 Kilogramm – diese 
benutzt Martin Zimmermann (Bild), «aber nur wenn 
es ein gross geschnittenes 2 ist».

Hose
Schwinghosen müssen laut Vorschriften des 
Verbands lang und dunkel sein bei Sennenschwin-
gern (bei Turnerschwinger sind sie weiss). Die 
Athleten haben weitestgehend freie Hand, was die 
Beschaffenheit der Hosen betrifft. «Wichtig ist, 
dass die Schwinger nicht einen privaten Hosengurt 
tragen. Damit der Gegner nicht am falschen Gurt 
greift», sagt der eidgenössische technische Leiter. 
Die Beweglichkeit steht an vorderster Stelle. So 
treten viele Schwinger in dehnbaren Stoffen an. 
«Strapazierfähige Hosen wie Trainerhosen sind 
auch erlaubt», sagt Feller. Für den Entlebucher Joel 
Wicki näht Mutter Esthi die Hosen selbst. Und das 
seit vielen Jahren. «Sie müssen vor allem bequem 
und reissfest sein», sagt  Esthi Wicki.

Von Kopf bis Fuss  
korrekt eingekleidet:  
der Ennetbürger Martin  
Zimmermann, Sieger  
des Ob- und Nidwaldner 
Kantonalfestes von 2014.
Bild: Nadia Schärli

Ob- und Nidwaldner Kantonalfest

Wo
Lungern
Festplatz Mehrzweckareal
Grossmatt

Donnerstag (Auffahrt)
 07.30: Anschwingen
 10.00: Sonntagsstille
 10.20: Fortsetzung Schwingen
 12.00: Mittagessen
 13.00: Fortsetzung der Wettkämpfe
 17.00: Schlussgang
 18.00: Rangverkündigung und
Kranzabgabe im OKB-Zelt

Sieger 2015:
Andi Imhof (1a)
Melk Britschgi (1b)
Stefan Gasser (1c)
Lukas Bernhard (1d)

Favoriten:
Benji von Ah (Sieger 2010, 2011)
Marcel Mathis (Sieger 2012)
Andi Imhof (Sieger 2015)
Andreas Ulrich
Philipp Laimbacher
Matthias Glarner
Sven Schurtenberger
Joel Wicki
Simon Anderegg

Kronprinzen:
Peter Imfeld (Sieger 2006, 2008, 2013)
Martin Zimmermann (Sieger 2014)
Pirmin Reichmuth
Stefan Gasser (Sieger 2015)
Melk Britschgi (Sieger 2015)
Alexander Vonlaufen (Sieger 2009, 2012)
Lutz Scheuber

 

Hemd
Das Hemd soll gemäss technischem 
Regulativ des Verbandes ein «stra-
pazierfähiges, farbiges, jedoch nicht 
grelles Hemd (keine Mode- oder Fan-
tasiefarben)» sein. Ein übermotivierter 
junger Schwinger im Hawai-Hemd? 
Eine absurde Vorstellung. «Mir ist 
kein Fall bekannt, bei dem an einem 
Fest jemand wegen eines auffälligen 
Hemds ausgeschlossen wurde. Meist 

sorgen die technischen Leiter der Klubs 
dafür, dass die Kleidung ihrer Athleten 
angemessen ist.» Dass die Palette an 
Hemden vielfältiger geworden ist, 
bestätigt Feller. Martin Grab trägt Grün, 
der aktuelle Schwingerkönig hellblau, 
der Obwaldner Melk Britschgi ein 
schwarz-rot-kariertes Exemplar. «Ohne 
Britschgi jetzt speziell rauszuheben: 
Mehr als ein solches Hemd geht nicht. 

Schuhe
Der typische hohe weisse Schwinger-
schuh, wie ihn etwa der König von 
2010, Kilian Wenger, trägt, ist nicht 
mehr die Regel. Martin Zimmermann 
vertraut einer halbhohen Version. 
Der Schuh müsse «leicht sein und 
eine gewisse Flexibilität mitbringen», 
betont der Nidwaldner. Gemäss Feller 
gehen in diesem Punkt die Meinun-
gen unter den Schwingern ausein-

ander. «Mit einem höheren Schuh ist 
das Fussgelenk besser geschützt. Ein 
tieferes Modell kann im Wettkampf 
aber für mehr Beweglichkeit sorgen.» 
Schuhwerk mit Absatz, Ösen und sons-
tigen harten Teilen, wie gewöhnliche 
Wanderschuhe, sind verboten. Es ist 
meist die Werbung auf den Schuhen, 
die für Differenzen zwischen Verband 
und Athleten sorgt.

Langzeitgymi: Abschaffung kommt teuer
Luzern Aus Spargründen will die Regierung erneut prüfen, Langzeitgymnasien zu  

schliessen. Befürwortern und Gegnern geht es aber um weit mehr als nur ums Geld.

Christian Hodel 
christian.hodel@luzernerzeitung.ch

Ein Machtspiel um die Besten 
ist entfacht. An einem Podium 
in Willisau warfen sich Vertreter 
des Gewerbes und der Gymna-
sien kürzlich vor, mittels gezielter 
Werbekampagnen einander die 
stärksten Schüler abzuwerben. 
Das Buhlen um Talente ist härter 
geworden, auch angesichts des 
derzeitigen Lehrlingsmangels. Es 
geht um die entscheidende Fra-
ge: Welchen Weg des dualen Bil-
dungssystems sollen die Besten 
unter den Schülern einschlagen 
– Gymnasium oder eine Lehre mit 
Berufsmaturität? 

Um ihre Interessen durchzu-
bringen, setzen Gewerbevertre-
ter nicht nur auf gezielte Werbe-
kampagnen, sondern auch auf 
die Schwächung des Gegners. 
So steht im Kanton Luzern die 
Abschaffung des Langzeitgym-
nasiums abermals zur Diskussion 
(siehe Kasten). Im Rahmen des 
aktuellen Sparprogramms hat der 
Luzerner Kantonsrat in der mor-
gen beginnenden Session darüber 
zu entscheiden, ob die Regierung 

die «Strukturen des Gymnasial-
angebots» überprüfen soll.

Massive Verlagerung 
der Kosten

«Wer sich nach der 6. Primar-
klasse für das Gymi entscheidet, 
ist für die Lehre verloren», sagt 
Gaudenz Zemp, Direktor  des  
Gewerbeverbands und FDP-
Kantonsrat. Er gehe deshalb 
davon aus, dass sich Langzeit-
gymnasien negativ auf die Be-
rufsmaturaquote auswirkten. 
Derzeit entscheiden sich 18,5 
Prozent der Luzerner Jugendli-
chen für den gymnasialen Weg – 
das sind leicht weniger als der 
Schweizer Durchschnitt, der bei 
19,9 Prozent liegt. Luzern belegt 
in der Statistik der Kantone damit 
Rang 12. Nur Rang 19 resultiert 
aber, wenn man die Berufsmatu-
ritätsquote hinzuzählt. 

Die Gretchenfrage dreht sich 
jedoch nicht um Quoten – son-
dern ums Geld. Sie lautet: Was 
würde bei einer Abschaffung des 
Langzeitgymnasiums finanziell 
passieren? «Es gäbe eine erheb-
liche Verlagerung der Kosten», 
sagt Aldo Ma gno, Leiter der 

Dienststelle Gymnasialbildung 
des Kantons Luzern. «Der Kan-
ton hätte Mehrkosten zwischen 
5 und 9 Millionen Franken.» Die 
83 Gemeinden wiederum könn-
ten gemeinsam zwischen 6 und 
8 Millionen Franken sparen. «In 
der Summe würde die öffentliche 
Hand, je nach Szenario, Mehrkos-
ten von einer Million Franken 
oder im besten Fall eine Einspa-
rung desselben Betrags haben.» 

Doch bei den einzelnen Ge-
meinden gibt es Unterschiede 
betreffend finanzielle Auswir-
kungen. Magno fasst zusammen: 
«Grosse Gemeinden wären eher 
belastet, während kleine und 
mittlere Gemeinden deutlich 
entlastet würden.» Betroffen 
sind vor allem Zentrums- und 
Wachstumsgemeinden wie etwa 
Luzern, Kriens, Emmen und

«Abschaffung wäre 
fataler Fehler» 

Sursee, weil diese wegen der 
Klassengrösse die Untergymna-
siasten nicht in die bestehenden 
Schulklassen integrieren könn-
ten. Die Gemeinden müssten 
in den Sekundarschulen neuen 
Raum für 1500 bis 1800 Schüler 
schaffen. Bei den Gymis wieder-
um fielen wegen des Wegfalls von 
Klassen rund 115 Vollzeitstellen 
weg. Ein Sozialplan müsste her. 
Auf dem Land und in der Stadt 
würde mindestens je ein Gymna-
siumstandort geschlossen. Mag-
no: «Eine Abschaffung stellt das 
ganze Schulwesen im Kanton auf 
den Kopf. Das ist unzumutbar.» 
Die Schliessung der Langzeit-

gymnasien hätte einen «riesigen 
Umstrukturierungsprozess» zur 
Folge, sagt auch Remo Herbst, 
Präsident des Verbands Luzerner 
Mittelschullehrerinnen und Mit-
telschullehrer. Aus pädagogischer 
Sicht gehe dies mit einer Quali-
tätseinbusse einher. «Ausgebil-
dete Gymnasiallehrer werden 
kaum an einer Sekundarschule 
unterrichten», sagt Herbst. «Das 
Langzeitgymnasium abzuschaf-
fen, wäre ein fataler Fehler.» 

Die pädagogischen Vortei-
le eines Langzeitgymnasiums 
sieht auch Gaudenz Zemp vom 
Gewerbeverband. Allerdings 
nur für jene Schüler, die es spä-
ter in die Wissenschaft und For-
schung ziehe. «Das ist aber ein 
sehr kleiner Teil.» Die Mehrheit 
der Schweizer Kantone beweise 
längst, dass es auch ohne Lang-
zeitgymnasium gehe. 

Aasten und lehnt eine Über 
asten und lehnt eine Überprü-
fung der Strukturen ab. Den de-
finitiven Entscheid wird nun der 
Kantonsrat fällen müssen – zum 
wiederholten Mal. Doch bei den 
einzelnen Gemeinden gibt es 
Doch bei den einzelnen.

Angriff auf Gymi: 
Ein Dauerbrenner 

Die Mehrheit der Schweizer Kan-
tone bietet heute nur noch das 
Kurzzeitgymnasium an. Dieser 
Weg zur Matura, der nach der 
2. oder 3. Sekundarschule ein-
geschlagen wird, ist vor allem im 
westlichen Landesteil stark aus-
geprägt. Nicht so aber in der Zent-
ralschweiz – ausser Schwyz führen 
alle Kantone Langzeitgymnasien, 
meist in Kombination mit Kurzzeit-
gymnasien. 
sechsjährigen Ausbildung bis zur 
Matura beinahe überall umstritten. 
In Zug wird derzeit geprüft, welche 
finanziellen Auswirkungen eine 
Abschaffung hätte. In Nidwalden 
hat die Regierung eine solche Idee 
im Herbst 2015 wieder beerdigt, 
und in Luzern war die Schlies-
sung der Langzeitgymnasien ein 
Jahr zuvor bereits Thema. Dies, 
nachdem es schon 2012, 2004 
und 1998 Diskussionen gab. Die 
Regierung liess vor 12 Jahren eine 
Studie erstellen. Das Fazit: Die 
Kosteneinsparungen sind .
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«Das stellt 
das ganze 
Schulwesen 
auf den Kopf.»

Aldo Magno
Dienststelle Gymnasialbildung

 

«Wir brauchten ein paar Takte, um Nervosität abzulegen»
Montreux Ein Spitzenauftritt und die Vorfreude auf den Empfang: Das alles prägte den Tag 

der Feldmusik Menznauam Eidgenössischen Musikfest. Wir begleiteten die Musikanten.

Samstag, 14.55 Uhr, Petit Pa-
lais in Montreux: Die 55-köpfige 
Truppe der Feldmusik Menznau 
betritt die Bühne. Die Zuschau-
er im gut gefüllten Konzertsaal 
scheinen erwartungsfroh, die drei 
Juroren nehmen mit ernstem Ge-
sichtsausdruck auf der Empore 
Platz. Zwei Stücke gilt es vorzu-
tragen, ein vorgegebenes und ein 
selbst gewähltes. Die Menznauer 
schlagen sich gut, das zeigt sich 
am Applaus und an den Noten 
der Experten. 3 mal 96 Punkte 
gibt es für das Selbstwahlstück 
– ein Spitzenwert, den Dirigent 
Stephan Schrag (49) so kommen-
tiert: «Noch nie waren wir so gut. 
Wir wollten mit einem Lächeln 
auftreten. Das ist ebenso wichtig 
wie das genaue Spielen.» 

Pascal Näf, der 26-jährige 
Trompeter, freut sich derweil 
über die Atmosphäre: «Viele 
Leute aus unserer Gemeinde 
waren im Publikum, sie reisten 
in einem Fan-Car an. Es hat von 
A bis Z gesoundet.» Wofür sein 
Herz schlägt, ist bei ihm schnell 
ersichtlich. Und zwar anhand 
des Schmucks, der in Form einer 
Trompete und einer Musiknote 
sein linkes Ohr ziert.

Konzentriert, während 
andere feiern

Das vorgegebene Stück ge-
lang den Menznauern ebenfalls 
ansprechend, zweimal 92 und 
einmal 93 Punkte ernten die Hin-
terländer hierfür. «Wir brauchten 
ein paar Takte, um die Nervosität 
abzulegen», resümiert Näf. 

Noch ist das Pflichtprogramm 
für die Harmoniemusik der 2. 

Klasse am Eidgenössischen Mu-
sikfest allerdings nicht beendet. 
Während viele Gleichgesinnte 
anderer Formationen mit Bier, 
Weisswein und Zigarren am Gen-
fersee den Feierabend einläuten, 
steht den Menznauern noch die 
Performance auf der Parademu-
sikstrecke bevor. Zweieinhalb 
Stunden gilt es bis dahin zu über-
brücken. «Die Spannung werden 
wir schon wieder aufbauen», 
gibt sich Tenor-Saxofonist Peter 
Blum (47) gelassen. Ein besonde-
res Ritual habe man dabei nicht. 
«Das geschieht individuell. Als 
Gruppe bleiben wir aber zusam-
men», erklärt die 20-jährige Livia 
Muff (Klarinette). Um 18 Uhr ist 
es dann so weit. Die Menznauer 
begeben sich auf den Weg über 
die Grande Rue. Sechs Minuten 
dauert der Marsch, bei dem Spiel- 
und Geh-Rhythmus harmonisch 
sein müssen. Im Ziel angekom-
men, weist eine rote Linie am 
Boden die Grenze. Geh

Um 18 Uhr ist es dann so 
weit. Die Menznauer begeben 
sich auf den Weg über die Gran-
de Rue. Sechs Minuten dauert 
der Marsch, bei dem Spiel- und 
Geh-Rhythmus harmonisch sein 
müssen. Im Ziel angekommen, 
weist eine rote Linie am Boden 
die Grenze. Geht man darüber hi-
naus, gibt es Punktabzug. Die Zu-
schauer im Festzelt rufen im Takt: 
«Eins, zwei, drei, vier – halt!» Und 
die Feldmusik aus Menznau steht 
geschlossen still. «Sie haben uns 
etwas geholfen. Die Jury wird das 
nicht so gerne gesehen haben», 
bemerkt Dirigent Schrag mit 
einem Schmunzeln. Angesichts 

der erschwerten Umstände darf 
man ihnen diese Unterstützung 
aber durchaus zugestehen. Die 
Strasse ist breit und ihr fehlt auf 
einem beträchtlichen Teil der 
Mittelstreifen. «Die Orientierung 
fiel uns deshalb schwerer, wir sind 
uns das nicht gewohnt.»

Welscher Charme 
ist entscheidend

Der Freude am Gastspiel an 
der Riviera tut dies keinen Ab-
bruch. «Es ist nicht alles pinge-
lig perfekt organisiert. Doch das 
machen die Leute hier mit ihrem 
welschen Charme wieder wett», 
sagt Schrag. Die Vorfreude auf 
den dritten Teil des Tages, die Fei-
er, ist ihm und seinen Musikanten 
anzusehen. Wie spät es gestern 
beziehungsweise heute Morgen 
tatsächlich wurde, ist nicht über-
liefert. Die Nacht jedenfalls ver-
brachten die Menznauer in einer 
Unterkunft in Vevey. Heute um 
19.30 Uhr werden sie in Menznau 
offiziell empfangen. Für Schrag 
ein schöner Ausklang: «Das hat 
im Dorf Tradition. Unsere Auf-
tritte am Eidgenössischen wer-
den auf diese Weise gewürdigt.» 
Welchen Rang die Menznauer 
und die übrigen Bands aus der 
Region erspielten und wie die 
Musiker ihre Ergebnisse kom-
mentieren, lesen Sie morgen in 
der «Neuen Luzerner Zeitung». 
Bis gestern aren die Resultate 
nicht bekannt. Abend bei Redak-
tionsschluss waren die Resultate 
nicht bekannt. 

Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Höchste Konzentration ist gefragt: Die Feldmusik Menznau, Harmonie 2. Stärkeklasse, bei ihren Auftritten 
am Eidgenössischen Musikfest in Montreux.  Bilder: Dominik Wunderli
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Politiker wollen Ruag zurückbinden
Cyberterrorismus Der Hacker-Angriff auf den Rüstungsbetrieb Ruag sei «ernst zu nehmen», sagen die IT-Spezialisten des Bundes.

Bern  Der Rüstungsbetrieb Ruag 
und das Verteidigungsdeparte-
ment (VBS) sind zu eng verwo-
ben. Diese Zwischenbilanz zieht 
der Präsident der Geschäftsprü-
fungsdelegation, Alex Kuprecht, 
nachdem Hacker in Computer 
der Ruag eingedrungen sind. 
«Die Schnittstellen zwischen 
Ruag und VBS sind sehr kom-
plex. Meines Erachtens ist das 
VBS zu stark verflochten mit der 
Ruag», sagt der Schwyzer Stän-
derat. Zwar gehört Ruag dem 

Bund, Einfluss kann er indes nur 
auf strategischer Ebene ausüben. 
«Bei der Definition der Eigner-
strategie durch den Bundesrat 
reden auch andere Departemen-
te mit, nicht nur das VBS», sagt 
Kuprecht. 

Kantone stellen Fragen 
Das VBS räumt ein, es bestünden 
zahlreiche Informatikverbindun-
gen zwischen Ruag und Bund. An 
den Systemen des Bundes habe 
man aber keine Schäden fest-

gestellt. Weitere Ruag-Kunden 
prüfen nun, wie sehr sie auf die 
Netze des Konzerns angewiesen 
sind, etwa die Kantone, die für 
das Sicherheitsfunknetz Polycom 
Dienstleistungen beim Rüstungs-
konzern beziehen. «Wir wollen 
uns absichern und uns beim Bund 
vergewissern, welcher Bezug zu 
den Kantonen besteht», sagt der 
Zuger Beat Villiger, Vizepräsident 
der Konferenz der Kantonalen 
Polizeidirektoren. Ruag selbst 
beantwortet konkrete Fragen 

nicht, betont aber, viele Angriffe 
abwehren zu können. Aus dem 
aktuellen «sehr professionellen 
Vorfall» gewinne man neue Er-
kenntnisse. 

Laut Fachleuten deutet das 
Vorgehen der Hacker auf einen 
russischen Angriff hin. Sie ver-
wendeten ein Programm namens 
«Uroburos». Der Feind hat vie-
le Namen und kommt aus einer 
grossen Familie: «Uroburos », 
«Snake» und «Turla», vermut-
lich verwandt mit «Agent.BTZ» 

und «Red October». Gemein ist 
allen eines: Es sind Spionagepro-
gramme, die sich in zivilen und 
militärischen Netzwerken vieler 
Staaten eingenistet haben. Und 
ihre Spuren führen nach Russ-
land. Das jüngste Opfer ist der 
Schweizer Rüstungsbetrieb Ruag. 
Die Hacker brachen in dessen 
Netzwerk ein, wie der «Tages-An-
zeiger» am Mittwoch berichtete 
und der Bundesrat gleichentags 
mitteilte. Die Schäden sind bisher 
nicht benannt. (ffe.) 3

Pascal Lamia 
Chef der Analyse- und 
Meldestelle Informations- 
sicherung Melani
 

«Wir wissen vom 
Angreifer, dass  
er sich im Netz der 
Ruag unbemerkt 
bewegen konnte.»

Die Fliegerei fasziniert und mobilisiert
 

 

 

Schulen führen 
Sitzstreiks ein

Luzern  Pädagogen setzen auf 
eine neue Methode, um verhal-
tensauffällige Schüler zu integrie-
ren. Der Ansatz «Neue Autorität» 
erinnert an die Aktionen von Bür-
gerrechtsbewegungen. So werden 
unter anderem sogenannte Sit-
ins, also Sitzstreiks, abgehalten, 
wenn Schüler gegen die Regeln 
verstossen oder sich nicht richtig 
benehmen. Durch den gemein-
samen Widerstand der Lehrer-
schaft wird den Schülern damit 
verdeutlicht, dass Regelverstös-
se nicht toleriert werden. Heute 
arbeiten einige Luzerner Schulen 
nach diesem Ansatz – der Kanton 
wiederum bietet entsprechende 
Weiterbildungen an. (ber.) 15

Verbale  
Entgleisung

Brugg  Die Indiskretionen in Zu-
sammenhang mit dem umstrit-
tenen Rüstungsprojekt für eine 
bodengestützte Luftabwehr trei-
ben Armeechef André Blattmann 
zur Weissglut. An einer Veranstal-
tung sprach von einem «widerli-
chen Kerl». Er freue sich, «wenn 
man den Missetäter, den Verräter 
findet, und ich freue mich, wenn 
wir diesen im übertragenen Sinne 
auf die Schlachtbank führen kön-
nen». Wenig schmeichelhaft äus-
serte sich Blattmann auch über 
Moderator der Sendung «Rund-
schau» des Schweizer Fernse-
hens. (red.) 5

Tag der offenen Tür  Es ist der einzige zivile Helikopter-
landeplatz in Luzern: jener der Zentralschweizer Sek-
tion Swiss Helicopter in Pfaffnau. Gestern sind 10 000 
Besucher in die 2500-Seelen-Gemeinde gepilgert. Die 

Fliegerei kann noch immer viel Publikum mobilisieren. 
Eindrücklich zeigt sich dies am Tag der offenen Tür der 
Swiss Helicopter AG. Polizisten demonstrierten ihr Kön-
nen und versetzten alle in Staunen.   15  Bild: Corinne Glanzmann

 

«Wir müssen  
uns Utopien  
erlauben.»
Steg-Chef Lorenz Weber will  
bei dem Luzerner Computerhändler  
das Ruder herumreissen.

Piazza 37 Sport 25 Kultur 18Markt 12

2:1
Der FCL fährt gegen 
den FC Sion einen 
verdienten Sieg ein.

Sandra Bullock  
wird vom Publikum 
geliebt - und ist 
darum gewürdigt 
worden.

Besuch im 
Weinkeller: 
Regionale 
Winzer 
zeigen ihre 
Preziosen

Kontaktpersonen Funktion Name Email Telefon Mobile

 Leiter Werbemarkt Stefan Bai stefan.bai@lzmedien.ch 041 429 59 50 079 418 95 49
 Key Account Management Merlinde Della Valle merlinde.dellavalle@lzmedien.ch 041 429 59 54 079 287 77 43
  Marc Ramp marc.ramp@lzmedien.ch 041 429 59 53 079 414 40 37
 Leiter Verkauf Luzern Alexander Stadelmann alexander.stadelmann@lzmedien.ch 041 429 59 40 079 706 64 25
 Leiter Verkauf Urschweiz/Zug Michael Kraft michael.kraft@lzmedien.ch 041 618 62 86 079 376 00 55
 Leiterin Verkauf Innendienst Silvia Reinhard silvia.reinhard@lzmedien.ch 041 429 59 60
 Leiter Verkaufssupport/-strategie Roger Duss roger.duss@lzmedien.ch 041 429 59 52
 Verkaufssupport/-Strategie Gaby Haudek gabriele.haudek@lzmedien.ch 041 429 59 51
 Technische Dienste/Reservationen Martha Hopp tklu@lzmedien.ch 041 429 59 65



Mehrwertsteuer Alle Preise verstehen sich zuzüglich 8,0% Mehrwertsteuer.

Fixformate Annoncen  Format    farbig       1. Bund ab 2. Bund

 1/1 Seite  291 x 438 mm   Fr. 16 500.– Fr. 15 000.–

 1/2 Seite  291 x 218 mm   Fr. 010 300.– Fr. 09 400.–
 1/4 Seite  291 x 108 mm oder 144 x 218 mm  Fr. 05 400.– Fr. 04 900.–
 1/8 Seite  144 x 108 mm   Fr. 02 800.– Fr. 02 500.–
 2/1 Seiten Panorama 611 x 438 mm   Fr. 24 800.– Fr. 22 500.–

 Stellen  Format   schwarz/weiss farbig

 1/4 Seite  144 x 200 mm   Fr. 3 800.– Fr. 05 500.–
   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Stellenportal: 4 Wochen Fr. 150.–
   Stellen Plus: 50% Rabatt auf Sonntagsausgabe, wenn das gleiche Inserat in der Luzerner Zeitung erscheint

 Textanschlüsse  Format    farbig       1. Bund ab 2. Bund

 1/2 Seite  291 x 218 mm    Fr. 13 400.– Fr. 12 200.–
 1/4 Seite  291 x 108 mm    Fr. 07 000.– Fr. 06 400.–
 2/2 Seite Panorama 611 x 218 mm    Fr. 26 800.– Fr. 24 400.–
 2/4 Seite Panorama 611 x 108 mm    Fr. 14 000.– Fr. 12 800.–
 Junior Page  174 x 218 mm    Fr. 09 900.– Fr. 09 000.–
 Monolith  45 x 410 mm    Fr. 07 600.– Fr. 06 900.–
   94 x 410 mm    Fr. 13 900.– Fr. 12 600.–
   143 x 410 mm    Fr. 20 800.– Fr. 18 900.–
 Zenter-Pano 1/1 Seite 291 x 438 mm    Fr. 36 300.– Fr. 33 000.–

 Textanschlüsse  Platzierung Format   farbig

 Bundauftakt  1. Bund Frontseite am Fuss 291 x 50 mm   Fr. 07 500.–
   2. Bund Kantone am Fuss 291 x 50 mm   Fr. 04 400.–
   3. Bund Sport am Fuss 291 x 50 mm   Fr. 04 100.–
 Wetter  Letzte Seite 2. Bund am Fuss 291 x 155 mm   Fr. 08 500.–



2 Anzeigenpreise,
 Memosticks, Prospekt-
 beilagen/-strassen

Anzeigenstrassen Anzahl Seiten 1. Bund ab 2. Bund Anzahl Seiten 1. Bund ab 2. Bund Anzahl Seiten 1. Bund ab 2. Bund

 3 Seiten Fr. 36 300.– Fr. 33 000.– 6 Seiten Fr. 66 000.– Fr. 60 000.– 10 Seiten Fr. 105 600.– Fr. 096 000.–
 4 Seiten Fr. 46 200.– Fr. 42 000.– 8 Seiten Fr. 85 800.– Fr. 78 000.– 12 Seiten Fr. 125 400.– Fr. 114 000.–

Mindestens 3 aufeinanderfolgende integrierte Seiten in einer Ausgabe. Die 1. Seite wird zu 100%, jede weitere zu 60% verrechnet.

Felder Bund  Feld Format  farbig

 1. Bund  Frontseite, Fussfeld links 45 x 50 mm  Fr. 1 350.–
 2. Bund Kantone  Wetter, Fussfeld rechts 54 x 72 mm  Fr. 0 670.–
 3. Bund Sport  TV/Radio, Fussfeld rechts 80 x 89 mm  Fr.  0440.–
   Schauplatz, Fussfeld links 114 x 51 mm  Fr. 0 770.–
 4. Bund Piazza  Kino, Feld klein 56 x 13 mm  Fr. 0 080.–
   Kino, Feld gross 56 x 30 mm  Fr.  0190.–
   Wissen, Fussfeld rechts 45 x 153 mm  Fr. 0 860.–

Individualformate Inserat  Format                                                       Fr./mm schwarz/weiss farbig

 Annoncen  Minimalvolumen 50 mm   03.15 05.25
 Inserat auf Textseite
 - Textanschluss  10-spaltig, mind. 50 mm, max. 220 mm hoch  04.73 6.83
 - Reklame  1- bis 5-spaltig, mind. 25 mm hoch  17.33 19.43
 Stellen  mind. 2-spaltig, Minimalvolumen 50 mm  04.21 6.16
   Print-to-Online: Zeitungs-Inserat zusätzlich auf Stellenportal: 4 Wochen Fr. 150.–
   Stellen Plus: 50% Rabatt auf Sonntagsausgabe, wenn das gleiche Inserat in der Luzerner Zeitung erscheint

 Immobilien  gradspaltig, Minimalvolumen 50 mm  03.77 6.16

Marktplatz   Format                                                pro Modul schwarz/weiss farbig

 1 Modul  56 x 25 mm   Fr. 100.– Fr. 210.–
Module können zu einer beliebigen viereckigen Fläche zusammen gesetzt werden. Mindestens 1 Modul, maximal 21 Module. 1. Modul 25 mm hoch, jedes weitere 28 
mm. Kombination mit Luzerner Zeitung Lokalausgabe: 15% Kombinationsrabatt auf beide Titel, wenn das gleiche Inserat innerhalb von 7 Tagen in den beiden Titeln 
erscheint.



Publireportagen PR-Seiten über Firmen, Jubiläen, Tag der offenen Tür, Eröffnungen, Vernissagen, usw.

 Fixformate  Format                farbig

 1/1 Seite  291 x 428 mm    Fr. 15 000.–
 1/2 Seite  291 x 208 mm    Fr. 9 400.–

Zusatzkosten für Journalist/Fotograf, wenn Text/Fotos nicht geliefert werden (Verrechnung erfolgt durch den Verlag Luzerner Zeitung AG).

 Bestimmungen

 Am Kopf einer Publireportage wird der Titel «PubliReportage» von Zeitung eingesetzt
 Kein 6-spaltiger Seitenumbruch (Unterscheidung vom redaktionellen Inhalt muss gewährleistet sein)
 Serifenlose Schrift (z.B. Univers)
 Annahmeschluss 5 Arbeitstage vor Erscheinen; Publireportage muss vor Erscheinen zum OK vorgelegt werden

Memosticks Plazierung Format   farbig

 Frontseite 1. Bund 76 x 76 mm   Fr. 19 400.–
 Platzierung: Auf der Frontseite oben rechts.

 Preise 1- oder 2-seitig inkl. technische Kosten (Papier, Druck, Aufkleben, etc.).

Prospektbeilagen Auflage  anzuliefern  verteilt  verrechnet

 Total  100 000 Expl.  98 500 Expl.  96 623 Expl.

    über 50 über 75 über 100 über 125
 Gewicht/Preise  bis 50g bis 75g bis 100g bis 125g bis 150g

 Total  Fr. 37 200.–– Fr. 42 500.–– Fr. 47 800.–– Fr. 53 900.–– Fr. 59 200.––

 Preise pro 1000 Expl. Fr. 00 385.–– Fr. 00 439.85 Fr. 00 494.70 Fr. 00 557.85 Fr. 00 612.70
 Prospektbeilagen über 150g bitte anfragen.

 In der Prospektbeilage enthaltene Fremdinserate werden pro Fremdanzeigenseite/-sujet zusätzlich mit Fr. 3 000.– (20% einer 1/1 Seite farbig) verrechnet.



 Anlieferung Prospekte

 3 Arbeitstage vor Erscheinen (zu früh angelieferte Prospekte werden abgewiesen)
 Luzerner Zeitung AG, c/o Ringier Print Adligenswil AG, Warenannahme 2, Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil
 Mit Vermerk Zentralschweiz am Sonntag

 Technische Richtlinien für das Einstecken von Prospektbeilagen

 Maximalformat 235 x 320 mm
 Weitere Infos unter www.luzernerzeitung.ch/werbung

Prospektstrassen Umfang/Preise   4 Seiten 8 Seiten 12 Seiten 16 Seiten 20 Seiten 24 Seiten

 Total  Fr. 39 300.– Fr. 39 800.– Fr. 41 100.– Fr. 47 400.– Fr. 49 200.– Fr. 55 500.–
 Preise inkl. Farbe, Porto und Druck. Zeitungsrotationsdruck. Papier bei 4 Seiten 60 gm2 Edelweiss, bei 8 Seiten 49 gm2 Perlenpress, bei 12 Seiten und mehr 45 gm2
 Perlenpress. Prospektstrasse über 24 Seiten bitte anfragen. Datenanlieferung und  weitere Detailinformationen nach Rücksprache. Nicht bei der Luzerner Zeitung AG
 gedruckte Prospektstrassen gelten als Prospektbeilagen und werden als solche verrechnet.

 In der Prospektstrasse enthaltene Fremdinserate werden pro Fremdanzeigenseite/-sujet zusätzlich mit Fr. 3 000.– (20% einer 1/1 Seite farbig) verrechnet.

Sonntagspool Die drei Sonntagszeitungen, die NZZ am Sonntag,die Zentralschweiz am Sonntag sowie die Ostschweiz am Sonntag bilden die erste nationale 
Sonntagszeitungs-Kombination. Der Sonntagspool weist eine Auflage von 277 292 Exemplaren aus und hat eine Nettoleserschaft von 754 000 cRR. 
Weitere Informationen unter www.sonntagspool.ch

Auslandpreise Für ausländische Kunden und Werbeagenturen gelten die gleichen Konditionen wie für Schweizer Inserenten. Beansprucht ein ausländischer Auftrag- 
 geber eine BK, so werden die tangierten Preise – unter Berücksichtigung der in der Schweiz üblichen Kommissionierung – entsprechend erhöht.



Diverse Zuschläge Inserat / Platzierung Format  Zuschlag

 Platzierungsvorschrift   10%
 Inserate auf Folgeseiten   10%
 Multieck-Inserate  mind. 6 Ecken; bei Diagonalen wird der Freiraum auch berechnet 20%
 Satelliten-/Mehrfachinserate gradspaltig, Zuschlag auf Gesamtvolumen  20%
 Panorama  mind. 12-spaltig 50 mm hoch (inkl. Bundüberlauf) 2 Spalten bei kleineren Formaten als 2/1 Seiten 
 Zenter-Pano  mind. 12-spaltig 50 mm, max. 18-spaltig 220 mm hoch 20%
 Chiffregebühr  pro Auftrag  Fr. 50.–
 PrintOnline  Kommerzielle Inserate mit Fixformat, die nicht via PrintOnline angeliefert werden; pro Auftrag Fr. 150.–

Umsatzrabatte Umsatz Rabatt Umsatz Rabatt Umsatz Rabatt

 Fr. 10 000.– 3% Fr. 100 000.– 8% Fr. 0 400 000.– 15%
 Fr. 50 000.– 5% Fr. 200 000.– 12% Fr. 1 000 000.– 20%

Rabattberechtigt sind Annoncen, Inserate auf Textseiten, Memosticks, Prospektbeilagen/-strassen sowie Zuschläge für Aufträge innerhalb von 12 Monaten; beliebiger 
Format- und Textwechsel. Anzeigen mit einem Spezialrabatt sind nicht umsatzrabattberechtigt. Separate Rabattstaffel für Stelleninserate.

Umsatzrabatte für Luzerner Zeitung Gesamtausgabe, Luzerner Zeitung Lokalausgabe, APERO, TV-Woche, ROI, Luzerner Zeitung GES/Anzeiger Affoltern, LZ Zentral-
schweiz, LZ Zentralschweiz/Einsiedler Anzeiger, Cityplus, Zentralschweiz am Sonntag, SAPHIR, PIU, ROI, ROI Spezial, Upgrade, Lebensräume und luzernerzeitung.ch sind 
miteinander kumulierbar. Kombination Sonntagspool sowie die Regionalausgaben sind nicht mit oben erwähnten Ausgaben/Kombinationen kumulierbar.

Umsatzrabatte Stellen Umsatz Rabatt Umsatz Rabatt Umsatz Rabatt Umsatz Rabatt

 Fr. 050 000.– 3% Fr. 150 000.– 5% Fr. 350 000.– 7% Fr. 0 750 000.– 9%
 Fr. 100 000.– 4% Fr. 250 000.– 6% Fr. 500 000.– 8% Fr. 1 000 000.– 10%

Rabattberechtigt sind Stelleninserate sowie Zuschläge für Aufträge innerhalb von 12 Monaten; beliebiger Format- und Textwechsel.

Stellen-Umsatzrabatte für Luzerner Zeitung Gesamtausgabe, Luzerner Zeitung GES/Anzeiger Affoltern, LZ Zentralschweiz, LZ Zentralschweiz/Einsiedler Anzeiger, 
Zentralschweiz am Sonntag sind miteinander kumulierbar. Regionalausgaben sind nicht mit oben erwähnten Ausgaben/Kombinationen kumulierbar.

Wiederholungsrabatte Annoncen, Felder

 2x 3% 3x 5% 6x 10% 13x 12% 26x 15% 52x 20% 100x 25%
Rabatt für mehrmals erscheinende Anzeigen innerhalb von 12 Monaten und mit im voraus bekannten Erscheinungsdaten. Sujet- und Textwechsel nur bei gleichbleiben-
der Grösse und mit Volldruckmaterial. Immobilien- und Stelleninserate sind nicht wiederholungsrabattberechtigt.



3 Zuschläge, Rabatte

Spezialrabatte Anzeigen mit wohltätigem Zweck

 ZEWO-zertifizierte Institutionen Annoncen (ausgenommen Stelleninserate): 50% Prospektbeilagen/Memosticks: 30%
 Andere wohltätige Institutionen Annoncen (ausgenommen Stelleninserate): 25% Prospektbeilagen/Memosticks: 20%

Anzeigen/Prospekte mit einem Spezialrabatt sind nicht umsatz- oder wiederholungsrabattberechtigt. JUP I/BK I wird gewährt. 

Konzernabschlüsse Konzernabschluss-Rabatt auf kommerzielle Anzeigen. Richtlinien siehe www.vsw-assp.ch/d/richt.htm

Kommissionierung Beraterkommission BK I bzw. Jahresumsatzprämie JUP I
 5% BK für anerkannte Werbe-/Mediaagenturen oder 2 bis 5% JUP für Werbeauftraggeber gemäss JUP-Vereinbarung. Nicht BK- oder JUP-berechtigt sind
  Rubrikanzeigen.



Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Uri/Schwyz

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Ob-/Nidwalden

An 1 Seite Text angrenzend:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

An 2 Seiten Text angrenzend:
gradspaltig, mind. 50 mm

Luzern

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Kantone

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Ausland

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Schweiz

Textanschluss
291 x 108 mm

Zeitungsaufbau, 1. Bund
Platzierungen auf Textseiten

 2. Bund Kantone

Seite 2

Textanschluss
291 x 108 mm

Tagesthema

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Wirtschaft

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

Kultur

Front
Fussfeld

45 x 50 mm

Textanschluss
291 x 50 mm

Auftakt Kantone
Textanschluss

291 x 50 mm

Textanschluss:
291 x 155 mm

Wetter
Feld

54 x 72 mm



4 Zeitungsaufbau,
 Platzierungen

 4. Bund Piazza

Wissen
Feld

45 x 153 mm

Textanschluss:
10-spaltig, mind. 500 mm,

max. 2 200 mm

Reklame:
1- bis 5-spaltig,

mind. 25 mm hoch

SportAuftakt Sport
Textanschluss

291 x 50 mm

 3. Bund Sport

Schauplatz
Fussfeld

114 x 51 mm

TV/Radio
Fussfeld

80 x 89 mm



Technische Daten Datenherstellung durch Kunde als PDF/X-3 (Branchenstandard)

 Bilder und Logos Optimal mind. bei 200 dpi erstellen
 Schriften Alle verwendeten Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln
  Optimal PostScript Typ1-Schriften verwenden
 Inserategrösse Übereinstimmung mit gebuchter Grösse (Produktionsformat)
 Farben Farbige Inserate CMYK-definiert anliefern (nie RGB oder LAB; Pantone-Umwandlung durch Verlag)
 Datenprüfung Gemäss Gratis-Prüfprofilen und Settings von pdfx-ready.ch
  Fehlerhafte Daten müssen neu angeliefert werden oder sie werden durch den DTP-Service der 
  Premedia-Produktion (LZ Print) gegen Verrechnung neu aufbereitet
 Korrektur-Anpassungen Pro Datei Fr. 20.–

Achtung: Keine DCS2-Formate verwenden. Diese verhindern die Generierung korrekter PDF/X-3-Dateien.

 Datenherstellung durch die Premedia-Produktion (LZ Print)

 Teildruckmaterial In folgenden branchenüblichen Programmen anliefern:
  InDesign, Illustrator, Photoshop (Adobe CS), QuarkXPress, Word (MS Office)
 Bilder und Logos Alle verwendeten Quelldateien in den Formaten tif, eps, jpg oder pdf mitliefern
 Schriften Alle verwendeten Schriften einbetten oder mitliefern
  Optimal PostScript Typ1-Schriften verwenden
 Gestaltungsvorlage Durch einen Papierausdruck oder separater Datei visualisieren
 Kreationskosten Nach Aufwand Fr. 120.– pro Stunde, mind. Fr. 80.– pro Datei

 Datenübermittlung

 Via Email Übermittlung der Dateien an die Email-Adresse des Kundenberaters oder an inserate@lzmedien.ch
 Via Datenträger Per Post an die Filialadresse Ihres Kundenberaters
 Beschriftung Auftraggeber, Absender mit Telefonnummer, Inseratgrösse, Titel, Erscheinungsdatum, Betreff



5 Technische Daten

 Druck-Spezifikationen

 Produktion Gemäss ISO 12647-3 (2005)
 Druck Coldset (vollständiger 4-Farben-Druck)
 Papier 42.5 g/m2 (Standard-Zeitungspapier)
 Rasterweite 48 l/cm (Inputauflösung optimal 200 ppi für Bilder)
 Minimale Punktgrösse 5% (erstdruckender Ton)
 Maximale Punktgrösse 90% (letztdruckender Ton, darüber = Vollton)
 Maximaler Farbauftrag 220%
 Tonwertzunahme 26% (bei 50%; Toleranz +/-3%)
 Richtwert Vollton Cyan, Magenta, Yellow: 0.90 / Schwarz: 1.1 (Toleranz +/- 0.3)

 Toleranz bei Zeitungsdruck

 Passdifferenzen 0.3 mm zwischen zwei Farben
 Farbunterschiede Zwischen Pantone-Farben und CMYK-Darstellung

Die Luzerner Zeitung behält sich vor, RGB Pantone- und Signalfarben im 4-Farben-Druck aufzubauen. Mit leichten Abweichungen in der farblichen Darstellung ist in 
solchen Fällen zu rechnen. Bei Farbanzeigen wird keine Farbexklusivität auf einer Seite gewährleistet.

 Technische Koordination

 Martha Hopp, Tel. 041 429 59 65, tklu@lzmedien.ch



Erscheinungsweise 1x wöchentlich Sonntag

Annahmeschlüsse Was Annahmeschluss Zeit Was Annahmeschluss Zeit

 Annoncen Freitag 9.00 Uhr Stellen und Immobilien Donnerstag 16.00 Uhr

Reservation/Abbestellungen Was   Was 

 Prospektbeilagen 15 Arbeitstage  Prospektstrassen 15 Arbeitstage
 Memosticks 10 Arbeitstage

Probeabzüge 3 Arbeitstage vor Annahmeschluss

Formate Zeitung Breite x Höhe Fakturiertes Volumen

 Zeitungsformat 320 x 470 mm
 1/1 Seite Satzspiegel 291 x 438 mm 4 400 mm
 2/1 Seiten Panorama Satzspiegel 611 x 438 mm (Bundüberlauf 29 mm) 8 800 mm

Spaltenbreiten Annoncen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 mm – 56 86 115 144 174 203 232 – 291
Formatvorschriften: 9-spaltige Anzeigen werden 10-spaltig platziert und seitenbreit verrechnet.

 Panorama 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22

 mm 317 347 376 405 435 464 494 523 552 611
Bundüberlauf von 29 mm ist in den Formatangaben inbegriffen.

 Reklamen 1 2 3 4 5 6

 mm 45 94 143 192 242 –



6 Termine, Formate,
 Auflage, Verbreitung

Auflage Titel  Exemplare

 Total verbreitete Auflage Zentralschweiz am Sonntag  96 623
 Auflage WEMF-Beglaubigung 10.2015.

Verbreitung Kanton Bezirk Haushaltungen Exemplare Abdeckung

 Zentralschweiz  331 259 93 024 28.1%
 Luzern  187 183 58 706 31.4%
  Entlebuch 0010 147 003 355 33.1%
  Hochdorf 030 972 09 914 32.0%
  Luzern Land 044 980 015 362 34.2%
  Luzern Stadt 48 965 13 083 26.7%
  Sursee 030 047 011 232 37.4%
  Willisau 022 072 005 760 26.1%
 Uri  016 410 004 690 28.6%
 Innerschwyz  030 963 002 756 8.9%
  Gersau 000 1 095 000 76 6.9%
  Küssnacht a.R. 005 927 001 159 19.6%
  Schwyz 023 941 001 521 6.4%
 Obwalden  016 920 005 270 31.2%
 Nidwalden  020 622 007 034 34.1%
 Zug  059 161 014 568 24.6%
 Aargau Muri 014 793 001 191 8.1%
 Quelle: Verbreitungsdaten der Schweizer Presse VSW 2015.



Leserdaten Verbreitungsgebiet  Grundgesamtheit Projektion Reichweite

 Deutschschweiz  4 668 000 Personen 220 000 Leser 4.7%
 Zentralschweiz (WG’s 21/24/25)  0554 000 Personen 0218 000 Leser 39.3%
 Kanton Luzern 314 000 Personen 132 000 Leser 42.0%
  Uri 29 000 Personen 7 000 Leser 22.6%
  Innerschwyz 54 000 Personen 9 000 Leser 16.5%
  Obwalden 30 000 Personen 15 000 Leser 51.1%
  Nidwalden 35 000 Personen 19 000 Leser 54.0%
  Zug 91 000 Personen 36 000 Leser 39.5%
 Agglomeration Luzern  177 000 Personen 78 000 Leser 44.0%

 1000-Leser-Preis   farbig

 1/1 Seite Brutto    Fr. 67.74

 Soziodemografische Merkmale Projektion Reichweite Struktur Affinität

 Leser in der Zentralschweiz  218 000 39.3% 100% 100
 Geschlecht Männer 114 000 40.8% 52% 104
  Frauen 104 000 37.8% 48% 96
 Alter 14 bis 19 Jahre 11 000 25.7% 5% 65
  20 bis 29 Jahre 23 000 26.3% 11% 67
  30 bis 39 Jahre 25 000 31.7% 12% 81
  40 bis 49 Jahre 44 000 36.1% 20% 92
  50 bis 59 Jahre 43 000 50.6% 20% 129
  60 bis 69 Jahre 33 000 52.7% 15% 134
  70 Jahre und älter 37 000 52.8% 17% 134
 Schulbildung Obligatorische Schule 35 000 30.0% 16% 76
  Mittelschule 117 000 40.9% 54% 104
  Hochschule 66 000 43.5% 30% 111



7 Leser

 Berufliche Stellung Selbständige 19 000 44.0% 9% 112
  Angest. m. Vorgesetztenfunk. 58 000 40.2% 27% 102
  Angest. o. Vorgesetztenfunk. 68 000 35.9% 31% 91
  In Ausbildung/Lehre 9 000 28.9% 4% 74
  nicht Erwerbstätige 64 000 43.9% 29% 112
 Lebenswelten Learners 14 000 27.8% 7% 71
  Young Nokids 22 000 26.4% 10% 67
  Young Withkids 24 000 30.5% 11% 78
  Nokids 65 000 45.1% 30% 115
  Withkids 45 000 43.5% 21% 111
  Pensioners 47 000 51.0% 22% 130
 Haushalteinkommen bis Fr. 3 999.– 28 000 42.2% 13% 107
  Fr. 4 000.– bis Fr. 5 999.– 38 000 33.0% 18% 84
  Fr. 6 000.– bis Fr. 7 999.– 51 000 38.3% 24% 97
  Fr. 8 000.– bis Fr. 9 999.– 36 000 39.8% 16% 101
  Fr. 10 000.– bis Fr. 14 999.– 49 000 46.7% 22% 119
  über Fr. 15 000.– 15 000 35.5% 7% 90
 Haushalte mit Stopp-Kleber 70 000 35.8% 32% 91
  ohne Stopp-Kleber 147 000 41.3% 67% 105
 Siedlungsart Stadt/Agglomeration 128 000 41.2% 59% 105
  Land 89 000 36.8% 41% 94
 Quelle: MACH Basic/Consumer 2015-2
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Allgemeine Geschäftsbedingungen betreffend die vertraglichen Beziehungen zwischen 
Inserenten und Mitgliedern des Verbandes Schweizerischer Werbegesellschaften VSW 
 

 

A. ANWENDBARKEIT 
1. Geschäftsbeziehungen zu Inserenten 
1.1. Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen 
(Insertionsvertrag) zwischen einer Werbegesellschaft und einem Inserenten. 
Gegenüber den Werbegesellschaften handeln Werbe-, Media- oder PR-Agenturen im 
Namen und auf Rechnung des Inserenten. 
1.2. Der Insertionsvertrag beinhaltet die Publikation (Einzelaufträge, 
Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Inseraten, Werbebeilagen und 
Beiheftern (Inserate) durch eine Werbegesellschaft, inkl. oder exkl. Beratung, Kreation 
von Inseraten im DTP-Verfahren, Erstellung von Mediaplänen oder administrativen 
Dienstleistungen. Gegenüber den Verlagen übernehmen die Werbegesellschaften die 
Publikation der Inserate als ihre eigene Verpflichtung. 
2. Geschäftsbedingungen der Inserenten 
2.1. Die Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsschluss Bestandteil des 
Insertionsvertrages. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die Anwendung seiner 
eigenen Geschäftsbedingungen. 
B. VERTRAGSABWICKLUNG 
3. Preise 
3.1. Bezüglich Publikation gelten die jeweils gültigen Insertionstarife und Rabatte der 
Verlage, zuzüglich MWSt. 
3.2. Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- oder administrativen 
Dienstleistungen der Werbegesellschaften gelten deren jeweils gültigen 
Dienstleistungstarife, zuzüglich MWSt. Diese sind auf den betreffenden Websites 
verfügbar. 
3.3. Änderungen der Insertionstarife, Rabatte, Dienstleistungstarife und der MWSt 
treten auch bei laufenden Publikationen sofort in Kraft. Der Inserent hat aber das 
Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesem Fall hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss 
Rabattskala der effektiv abgenommenen Menge entspricht. 
4. Zusätzliche Kosten 
4.1. Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage oder der Werbegesellschaften, 
welche nicht in deren Insertions- oder Dienstleistungstarifen enthalten sind, können 
zusätzlich in Rechnung gestellt werden, zuzüglich MWSt. Als solche gelten auf Seiten 
der Verlage beispielsweise aufwändige Bearbeitungen von Voll-Druckmaterial. 
5. Grösse der Inserate 
5.1. Für die Rechnungsstellung massgeblich ist die in der betreffenden Zeitung 
gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei Vollvorlagen und Rahmeninseraten 
können, abhängig von der Tarifgestaltung des einzelnen Titels, zur Abdruckhöhe 2 mm 
dazugerechnet werden. 
5.2. Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder gleichem Text werden 
alle mit der Grösse des ersterschienenen Inserates in Rechnung gestellt. 
6. Mengenabschlüsse, Mengenrabatte 
6.1. Für den Bezug von bestimmten Insertionsvolumen in mm oder Franken 
(nachfolgend Volumen) während eines bestimmten Zeitraums (Mengenabschluss) 
können die Insertionstarife Mengenrabatte vorsehen. 
6.2. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine 
höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere 
Rabatt vergütet. 
6.3. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel 
bezogene Rabatt nachbelastet. Dem Inserenten wird dabei eine Toleranz von 3% auf 
dem vereinbarten Volumen gewährt. Die nicht bezogenen Volumen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden. 
7. Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte 
7.1. Für Inserate, die an zum voraus festgesetzten Daten unverändert erscheinen 
(Wiederholungsaufträge), können die Insertionstarife Wiederholungsrabatte vorsehen. 
7.2. Die Inserate müssen grundsätzlich unverändert erscheinen; einzig bei 
Vollvorlagen können in der Regel die Sujets gewechselt werden. 
7.3. Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag 
vor Erscheinen des letzten Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert 
und damit eine höhere Stufe erreicht wird. 
8. Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge 
8.1. Für jedes Insertionsorgan muss ein separater Mengenabschluss bzw. 
Wiederholungsauftrag vereinbart werden. 
8.2. Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grundsätzlich nur von 
einem einzelnen, rechtlich selbständigen Inserenten getätigt werden. Konzernen und 
Holdinggesellschaften kann jedoch die Treuhandgesellschaft BDO Zürich unter 
gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zusprechen, Konzernabschlüsse zu 
tätigen. 
8.3. Die Laufdauer des Mengenabschlusses bzw. Wiederholungsauftrages beträgt 12 
Monate. Beginnt er bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat 
des folgenden Jahres; beginnt er zwischen dem 16. und dem Ende eines Monats, so 
läuft er bis Ende des laufenden Monats des folgenden Jahres. 
8.4. Grundsätzlich gilt für die ganze Laufdauer der gleiche Rabattsatz. 
9. Verlegerrecht 
9.1. Die Verlage behalten sich vor, Änderungen der Inseratinhalte zu verlangen oder 
Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
9.2. Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Daten 
vorgeschriebene, aber dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Inserate 
ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe vor- oder zurückverschieben. 
9.3. Die Verlage können Inserate mit der Bezeichnung «Inserat» versehen, um sie 
vom redaktionellen Teil abzugrenzen. 
9.4. Die Verlage können grundsätzlich über die Platzierung der Inserate bestimmen. 
Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen 
werden. Für eingehaltene Platzierungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben. 
9.5. Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst nach 
Genehmigung eines Musters bindend. 
10. Chiffreinserate 
10.1. Die Werbegesellschaft verpflichtet sich zur Wahrung des Chiffregeheimnisses. 
Vorbehalten bleiben namentlich folgende Fälle: Die Werbegesellschaft kann in 
begründeten Fällen 
• Justiz- oder Verwaltungsbehörden 
• Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitgeteilt haben und im 
Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unterlagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen 
wollen, die Identität des Chiffreinserenten bekannt geben. 
10.2. Die Werbegesellschaft braucht insbesondere Werbesendungen, Vermittlungs- 
und anonyme Angebote nicht an den Chiffreinserenten weiterzuleiten. Zu diesem 
Zweck kann sie eingehende Angebote öffnen und überprüfen. 
10.3. Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Ausserordentliche 
Aufwendungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
10.4. Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten obliegt dem 
Chiffreinserenten. 
11. Probeabzüge 
11.1. Auf Anfrage können Probeabzüge für kommerzielle Inserate geliefert werden, 
sofern die Druckunterlagen mindestens 3 Kalendertage vor Annahmeschluss eintreffen. 

11.2. Für Vollvorlagen wird kein Probeabzug geliefert. 
12. Druckmaterial 
12.1. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Verlag bzw. die Werbegesellschaft für herkömmlich 
oder digital geliefertes Druck- und Datenmaterial (Reinzeichnungen, Filme, Fotos usw.) weder 
aufbewahrungs- noch rückgabepflichtig. 
13. Zahlungskonditionen 
13.1. Für die Publikation von Gelegenheitsinseraten gilt Barzahlung oder eine Zahlungsfrist von 
10 Kalendertagen. 
13.2. Für die Publikation aller übrigen Inserate gilt eine Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen ohne 
Skontoabzug. 
13.3. Der Inserent fällt nach Ablauf der Zahlungsfristen gemäss 13.1 bzw. 13.2 umgehend in 
Verzug. In der Folge erhebt die Werbegesellschaft einen Verzugszins von 10%. Zudem kann die 
Werbegesellschaft für alle zukünftigen Aufträge Vorauszahlung verlangen bis alle gebuchten 
Inserate bezahlt worden sind. 
13.4. Fällt der Inserent nach 13.3 in Verzug, so werden ihm für das zweite und letzte 
Erinnerungsschreiben der Werbegesellschaft CHF 50.00 in Rechnung gestellt. 
13.5. Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Beratungs- 
und Vermittlungsprovisionen. 
13.6. Der Inserent verzichtet auf das Verrechnungsrecht gemäss Art. 126 Obligationenrecht. 
14. Vorzeitige Vertragsauflösung 
14.1. Stellt ein Insertionsorgan während der Vertragsdauer sein Erscheinen ein, kann die 
Werbegesellschaft ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten. 
14.2. Dies entbindet den Inserenten nicht von der Bezahlung der erschienenen Inserate. 
14.3. Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen vorgenommen, sofern zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht wurde. 
C. HAFTUNG DER WERBEGESELLSCHAFT 
15. Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen 
15.1. Reklamationen wegen fehlerhaften Erscheinens oder Nichterscheinens sind innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Publikation bei der Werbegesellschaft anzubringen. 
15.2. Wird der Sinn oder die Wirkung des Inserates wesentlich beeinträchtigt oder ist ein 
Termininserat nicht erschienen, werden die Einschaltkosten ganz oder teilweise erlassen oder in 
Form von Inseratenraum in der betreffenden Publikation kompensiert. Bei telefonisch erteilten 
Aufträgen, bei fehlerhaften digitalen Übermittlungen von Inseraten zur Werbegesellschaft oder 
zum Verlag, bei Fehlern infolge von Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei 
Datenverschiebungen (Ziff. 9.2), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften, bei 
ungeeigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei Abweichungen in der 
Farbe oder von typografischen Vorschriften sowie bei fehlenden Codebezeichnungen entfallen die 
genannten Ansprüche. 
15.3. Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 15.2 genannten wegen fehlerhaften 
Erscheinens, Nichterscheinens oder aus anderen Gründen sind ausgeschlossen. 
D. HAFTUNG DES INSERENTEN 
16. Haftung bezüglich Inhalt der Inserate 
16.1. Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er erklärt, die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und Branchenregeln einzuhalten und dafür der Werbegesellschaft und 
dem Verlag verantwortlich zu sein. Er stellt die Werbegesellschaft und den Verleger sowie deren 
Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche 
im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallende, gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen. 
17. Gegendarstellungsrecht 
17.1. Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff. ZGB) gegenüber Inseraten informiert der 
Verlag bzw. die Werbegesellschaft den Inserenten über den Eingang des Begehrens und bespricht 
mit ihm das Eintreten auf das Begehren bzw. seine Abweisung oder Gutheissung sowie das 
Vorgehen bei einer allfälligen Publikation und die damit zusammenhängenden Modalitäten. 
E. WEITERVERWENDUNG VON INSERATEN 
18. Verwendung von Inseraten für elektronische Datenbanken 
18.1. Der Inserent erklärt sein Einverständnis, dass die Werbegesellschaft die Inserate in eigene 
oder fremde elektronische Datenbanken einspeisen und zu diesem Zweck bearbeiten kann. Der 
Inserent kann sein Einverständnis jederzeit zurückziehen. Er nimmt zur Kenntnis, dass 
Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Schweiz vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und 
Verfügbarkeit seiner Personendaten nicht garantiert ist. 
18.2. Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung erfolgende Bearbeitung und 
Verwertung von abgedruckten oder in elektronische Datenbanken eingespiesenen Inseraten durch 
Dritte ist unzulässig und wird vom Inserenten untersagt. Dieser überträgt der Werbegesellschaft 
insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit dem Verlag mit geeigneten Mitteln dagegen 
vorzugehen. 
19. Geistiges Eigentum an Inseraten 
19.1. Der Inserent anerkennt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht, der 
Werbegesellschaft an allen von ihr selber kreierten Inseraten mit individuellem Charakter (z.B. 
DTP-Verfahren). Soweit der Inserent seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der 
Werbegesellschaft nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen Eigentums im Rahmen des 
ursprünglichen Verwendungszweckes auf unbeschränkte Zeit erlaubt. 
F. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 
20. Auf den Insertionsvertrag findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. 
Das Wiener Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen. 
21. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Ort der 
Geschäftsstelle der Werbegesellschaft, die den Insertionsvertrag geschlossen hat, 
sofern das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht. 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten am 1.4.2014 in Kraft und ersetzen alle früheren 
Fassungen. Die deutsche Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen geht anderen 
Sprachversionen vor. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit veränderbar. Die 
jeweils aktuelle Fassung findet sich auf http://www.vsw-assp.ch. 
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A. ANWENDBARKEIT 
1. Geschäftsbeziehungen zu Inserenten 
1.1. Die Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen 
(Insertionsvertrag) zwischen einer Werbegesellschaft und einem Inserenten. 
Gegenüber den Werbegesellschaften handeln Werbe-, Media- oder PR-Agenturen im 
Namen und auf Rechnung des Inserenten. 
1.2. Der Insertionsvertrag beinhaltet die Publikation (Einzelaufträge, 
Wiederholungsaufträge und Mengenabschlüsse) von Inseraten, Werbebeilagen und 
Beiheftern (Inserate) durch eine Werbegesellschaft, inkl. oder exkl. Beratung, Kreation 
von Inseraten im DTP-Verfahren, Erstellung von Mediaplänen oder administrativen 
Dienstleistungen. Gegenüber den Verlagen übernehmen die Werbegesellschaften die 
Publikation der Inserate als ihre eigene Verpflichtung. 
2. Geschäftsbedingungen der Inserenten 
2.1. Die Geschäftsbedingungen werden mit Vertragsschluss Bestandteil des 
Insertionsvertrages. Gleichzeitig verzichtet der Inserent auf die Anwendung seiner 
eigenen Geschäftsbedingungen. 
B. VERTRAGSABWICKLUNG 
3. Preise 
3.1. Bezüglich Publikation gelten die jeweils gültigen Insertionstarife und Rabatte der 
Verlage, zuzüglich MWSt. 
3.2. Bezüglich Beratungs-, Kreations-, Planungs- oder administrativen 
Dienstleistungen der Werbegesellschaften gelten deren jeweils gültigen 
Dienstleistungstarife, zuzüglich MWSt. Diese sind auf den betreffenden Websites 
verfügbar. 
3.3. Änderungen der Insertionstarife, Rabatte, Dienstleistungstarife und der MWSt 
treten auch bei laufenden Publikationen sofort in Kraft. Der Inserent hat aber das 
Recht, innerhalb von zwei Wochen seit Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag 
zurückzutreten. In diesem Fall hat er nur Anrecht auf den Rabatt, der gemäss 
Rabattskala der effektiv abgenommenen Menge entspricht. 
4. Zusätzliche Kosten 
4.1. Ausserordentliche Aufwendungen der Verlage oder der Werbegesellschaften, 
welche nicht in deren Insertions- oder Dienstleistungstarifen enthalten sind, können 
zusätzlich in Rechnung gestellt werden, zuzüglich MWSt. Als solche gelten auf Seiten 
der Verlage beispielsweise aufwändige Bearbeitungen von Voll-Druckmaterial. 
5. Grösse der Inserate 
5.1. Für die Rechnungsstellung massgeblich ist die in der betreffenden Zeitung 
gemessene Grösse von Trennlinie zu Trennlinie. Bei Vollvorlagen und Rahmeninseraten 
können, abhängig von der Tarifgestaltung des einzelnen Titels, zur Abdruckhöhe 2 mm 
dazugerechnet werden. 
5.2. Mehrmals erscheinende Inserate mit gleicher Vorlage oder gleichem Text werden 
alle mit der Grösse des ersterschienenen Inserates in Rechnung gestellt. 
6. Mengenabschlüsse, Mengenrabatte 
6.1. Für den Bezug von bestimmten Insertionsvolumen in mm oder Franken 
(nachfolgend Volumen) während eines bestimmten Zeitraums (Mengenabschluss) 
können die Insertionstarife Mengenrabatte vorsehen. 
6.2. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum übertroffen und dadurch eine 
höhere Rabattstufe erreicht, wird nach Ablauf des Abschlusses rückwirkend der höhere 
Rabatt vergütet. 
6.3. Wird das vereinbarte Volumen in diesem Zeitraum nicht erreicht, wird der zu viel 
bezogene Rabatt nachbelastet. Dem Inserenten wird dabei eine Toleranz von 3% auf 
dem vereinbarten Volumen gewährt. Die nicht bezogenen Volumen können nicht auf 
das folgende Abschlussjahr übertragen werden. 
7. Wiederholungsaufträge, Wiederholungsrabatte 
7.1. Für Inserate, die an zum voraus festgesetzten Daten unverändert erscheinen 
(Wiederholungsaufträge), können die Insertionstarife Wiederholungsrabatte vorsehen. 
7.2. Die Inserate müssen grundsätzlich unverändert erscheinen; einzig bei 
Vollvorlagen können in der Regel die Sujets gewechselt werden. 
7.3. Rückwirkend wird ein höherer Rabatt gewährt, sofern der Wiederholungsauftrag 
vor Erscheinen des letzten Inserates unter den gleichen Voraussetzungen erweitert 
und damit eine höhere Stufe erreicht wird. 
8. Modalitäten Mengenabschlüsse bzw. Wiederholungsaufträge 
8.1. Für jedes Insertionsorgan muss ein separater Mengenabschluss bzw. 
Wiederholungsauftrag vereinbart werden. 
8.2. Der Mengenabschluss bzw. Wiederholungsauftrag kann grundsätzlich nur von 
einem einzelnen, rechtlich selbständigen Inserenten getätigt werden. Konzernen und 
Holdinggesellschaften kann jedoch die Treuhandgesellschaft BDO Zürich unter 
gewissen Voraussetzungen die Berechtigung zusprechen, Konzernabschlüsse zu 
tätigen. 
8.3. Die Laufdauer des Mengenabschlusses bzw. Wiederholungsauftrages beträgt 12 
Monate. Beginnt er bis und mit dem 15. eines Monats, so dauert er bis Ende Vormonat 
des folgenden Jahres; beginnt er zwischen dem 16. und dem Ende eines Monats, so 
läuft er bis Ende des laufenden Monats des folgenden Jahres. 
8.4. Grundsätzlich gilt für die ganze Laufdauer der gleiche Rabattsatz. 
9. Verlegerrecht 
9.1. Die Verlage behalten sich vor, Änderungen der Inseratinhalte zu verlangen oder 
Inserate ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
9.2. Die Verlage können aus technischen Gründen für bestimmte Daten 
vorgeschriebene, aber dem Inhalt nach nicht unbedingt termingebundene Inserate 
ohne vorherige Benachrichtigung um eine Ausgabe vor- oder zurückverschieben. 
9.3. Die Verlage können Inserate mit der Bezeichnung «Inserat» versehen, um sie 
vom redaktionellen Teil abzugrenzen. 
9.4. Die Verlage können grundsätzlich über die Platzierung der Inserate bestimmen. 
Platzierungswünsche des Auftraggebers können nur unverbindlich entgegengenommen 
werden. Für eingehaltene Platzierungsvorschriften wird der festgelegte Preis erhoben. 
9.5. Aufträge für Werbebeilagen und Beihefter sind für die Verlage erst nach 
Genehmigung eines Musters bindend. 
10. Chiffreinserate 
10.1. Die Werbegesellschaft verpflichtet sich zur Wahrung des Chiffregeheimnisses. 
Vorbehalten bleiben namentlich folgende Fälle: Die Werbegesellschaft kann in 
begründeten Fällen 
• Justiz- oder Verwaltungsbehörden 
• Personen, die einem Chiffreinserenten ihre Personendaten mitgeteilt haben und im 
Nachhinein wegen nicht zurückgesandter Unterlagen ihr Auskunftsrecht wahrnehmen 
wollen, die Identität des Chiffreinserenten bekannt geben. 
10.2. Die Werbegesellschaft braucht insbesondere Werbesendungen, Vermittlungs- 
und anonyme Angebote nicht an den Chiffreinserenten weiterzuleiten. Zu diesem 
Zweck kann sie eingehende Angebote öffnen und überprüfen. 
10.3. Für Chiffreinserate wird pro Auftrag eine Gebühr erhoben. Ausserordentliche 
Aufwendungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt. 
10.4. Die Verantwortung für die Rücksendung von Dokumenten obliegt dem 
Chiffreinserenten. 
11. Probeabzüge 
11.1. Auf Anfrage können Probeabzüge für kommerzielle Inserate geliefert werden, 
sofern die Druckunterlagen mindestens 3 Kalendertage vor Annahmeschluss eintreffen. 

11.2. Für Vollvorlagen wird kein Probeabzug geliefert. 
12. Druckmaterial 
12.1. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist der Verlag bzw. die Werbegesellschaft für herkömmlich 
oder digital geliefertes Druck- und Datenmaterial (Reinzeichnungen, Filme, Fotos usw.) weder 
aufbewahrungs- noch rückgabepflichtig. 
13. Zahlungskonditionen 
13.1. Für die Publikation von Gelegenheitsinseraten gilt Barzahlung oder eine Zahlungsfrist von 
10 Kalendertagen. 
13.2. Für die Publikation aller übrigen Inserate gilt eine Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen ohne 
Skontoabzug. 
13.3. Der Inserent fällt nach Ablauf der Zahlungsfristen gemäss 13.1 bzw. 13.2 umgehend in 
Verzug. In der Folge erhebt die Werbegesellschaft einen Verzugszins von 10%. Zudem kann die 
Werbegesellschaft für alle zukünftigen Aufträge Vorauszahlung verlangen bis alle gebuchten 
Inserate bezahlt worden sind. 
13.4. Fällt der Inserent nach 13.3 in Verzug, so werden ihm für das zweite und letzte 
Erinnerungsschreiben der Werbegesellschaft CHF 50.00 in Rechnung gestellt. 
13.5. Bei Betreibung, Nachlassstundung oder Konkurs entfallen Rabatte und allfällige Beratungs- 
und Vermittlungsprovisionen. 
13.6. Der Inserent verzichtet auf das Verrechnungsrecht gemäss Art. 126 Obligationenrecht. 
14. Vorzeitige Vertragsauflösung 
14.1. Stellt ein Insertionsorgan während der Vertragsdauer sein Erscheinen ein, kann die 
Werbegesellschaft ohne Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten. 
14.2. Dies entbindet den Inserenten nicht von der Bezahlung der erschienenen Inserate. 
14.3. Es werden keine Rabattnachbelastungen, aber Vergütungen vorgenommen, sofern zum 
Zeitpunkt der Vertragsauflösung eine höhere Rabattstufe erreicht wurde. 
C. HAFTUNG DER WERBEGESELLSCHAFT 
15. Fehlerhaftes Erscheinen, Nichterscheinen 
15.1. Reklamationen wegen fehlerhaften Erscheinens oder Nichterscheinens sind innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Publikation bei der Werbegesellschaft anzubringen. 
15.2. Wird der Sinn oder die Wirkung des Inserates wesentlich beeinträchtigt oder ist ein 
Termininserat nicht erschienen, werden die Einschaltkosten ganz oder teilweise erlassen oder in 
Form von Inseratenraum in der betreffenden Publikation kompensiert. Bei telefonisch erteilten 
Aufträgen, bei fehlerhaften digitalen Übermittlungen von Inseraten zur Werbegesellschaft oder 
zum Verlag, bei Fehlern infolge von Übersetzungen fremdsprachiger Vorlagen, bei 
Datenverschiebungen (Ziff. 9.2), bei nicht eingehaltenen Platzierungsvorschriften, bei 
ungeeigneten Vorlagen, bei nicht signifikanten Passerdifferenzen und bei Abweichungen in der 
Farbe oder von typografischen Vorschriften sowie bei fehlenden Codebezeichnungen entfallen die 
genannten Ansprüche. 
15.3. Sämtliche weitergehenden Ansprüche als die in Ziff. 15.2 genannten wegen fehlerhaften 
Erscheinens, Nichterscheinens oder aus anderen Gründen sind ausgeschlossen. 
D. HAFTUNG DES INSERENTEN 
16. Haftung bezüglich Inhalt der Inserate 
16.1. Der Inserent ist für den Inhalt der Inserate verantwortlich. Er erklärt, die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen und Branchenregeln einzuhalten und dafür der Werbegesellschaft und 
dem Verlag verantwortlich zu sein. Er stellt die Werbegesellschaft und den Verleger sowie deren 
Organe und Hilfspersonen von Ansprüchen Dritter frei. Er ist in jedem Fall verpflichtet, sämtliche 
im Zusammenhang mit Ansprüchen Dritter oder in sonstigen Verfahren anfallende, gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Kosten zu übernehmen. 
17. Gegendarstellungsrecht 
17.1. Bei einem Gegendarstellungsbegehren (Art. 28 ff. ZGB) gegenüber Inseraten informiert der 
Verlag bzw. die Werbegesellschaft den Inserenten über den Eingang des Begehrens und bespricht 
mit ihm das Eintreten auf das Begehren bzw. seine Abweisung oder Gutheissung sowie das 
Vorgehen bei einer allfälligen Publikation und die damit zusammenhängenden Modalitäten. 
E. WEITERVERWENDUNG VON INSERATEN 
18. Verwendung von Inseraten für elektronische Datenbanken 
18.1. Der Inserent erklärt sein Einverständnis, dass die Werbegesellschaft die Inserate in eigene 
oder fremde elektronische Datenbanken einspeisen und zu diesem Zweck bearbeiten kann. Der 
Inserent kann sein Einverständnis jederzeit zurückziehen. Er nimmt zur Kenntnis, dass 
Personendaten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Schweiz vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und somit die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und 
Verfügbarkeit seiner Personendaten nicht garantiert ist. 
18.2. Die nicht autorisierte und ohne gewichtige Eigenleistung erfolgende Bearbeitung und 
Verwertung von abgedruckten oder in elektronische Datenbanken eingespiesenen Inseraten durch 
Dritte ist unzulässig und wird vom Inserenten untersagt. Dieser überträgt der Werbegesellschaft 
insbesondere das Recht, nach Rücksprache mit dem Verlag mit geeigneten Mitteln dagegen 
vorzugehen. 
19. Geistiges Eigentum an Inseraten 
19.1. Der Inserent anerkennt das geistige Eigentum, insbesondere das Urheberrecht, der 
Werbegesellschaft an allen von ihr selber kreierten Inseraten mit individuellem Charakter (z.B. 
DTP-Verfahren). Soweit der Inserent seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der 
Werbegesellschaft nachkommt, ist ihm die Nutzung des geistigen Eigentums im Rahmen des 
ursprünglichen Verwendungszweckes auf unbeschränkte Zeit erlaubt. 
F. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND 
20. Auf den Insertionsvertrag findet ausschliesslich schweizerisches Recht Anwendung. 
Das Wiener Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen. 
21. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist das zuständige Gericht am Ort der 
Geschäftsstelle der Werbegesellschaft, die den Insertionsvertrag geschlossen hat, 
sofern das Gesetz keinen zwingenden Gerichtsstand vorsieht. 
Die vorliegenden Geschäftsbedingungen treten am 1.4.2014 in Kraft und ersetzen alle früheren 
Fassungen. Die deutsche Version dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen geht anderen 
Sprachversionen vor. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit veränderbar. Die 
jeweils aktuelle Fassung findet sich auf http://www.vsw-assp.ch. 
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